
Kundmachung.

Gemäß z . s der Proklamation vom SS . Oktober d. I .,

und des K. « der Proklamation vom > d. Mts ., haben

die sich in der Residenz ohne legale Nachwetsnng der Ur

fache ihrer Anwesenheit aufhaltendeu Ausländer , so wie

auch alle in gleicher Lage befindlichen , nach Wien nicht

zuständige« Inländer , die Residenz sogleich zu verlassen.

Die Herren Hanseigenthümer und Hausadmiuistra

toreu werden in Folge Auftrags des löblichen Militär-

Stabt -Commando vom 4 . l. M1S., Zahl 1« S ausgefor¬

dert , die obgenannten Personen zur sogleich« » Abreise

oder zur Vorweisung der Anfenthaltskarten anzuweifeu,

und jene welche dieser Weisung nicht Nachkommen, binnen

drei  Lagen der Stadthauptmanuschast mittelst eines

Verzeichnisses namentlich unter Bezeichnung des Cha¬

rakters , dann de- Geburts und Zuständigkeitsortes bei

Vermeidung der in dem oberwähnten K. « , angedroh-

ten Stellung vor das k. k. Militär -Gericht auzuzeigen.
Wien den S. November 1848.

Von der Stadtharrptmarrrrschast.

Aus derk. k. Hof- und Staatsdruckerei.
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Verzeichniß
der im Hause Nr. der
ohne vorschriftsmäßigen Aufenthaltskarten sich aufhaltenden Ausländer und nach Wien

nicht zuständigen Inländer.

Bor - und Zuname Charakter Geburtsort Zuftäudigkeitsort
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